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der Abgeordneten Mag. Praxmarer 

und Kollegcn 

an dcn Bundcskanzler *) 

betreffend Artikel 8 B-VG 

ANFRAGE 

Gemäß A11ikcl 1) B- VG ist die dcutsche Sprachc, unbeschadet dcr dcn sprachlichen 

Minderheitcn bundesgesetzlich cinger5umtcn Rcchtc, die Staatssprache dcr Republik. 

GemjlJ Artikel 1 H B- VG oarf "'citers die gesamte s[(Jatliche Verwaltung nur auf Grund der 

Gesetze ausgeübt werdcn. 

In behördlichen Schriftstücken wird zunchmend eine andere Sprache verwendet. Beispielhaft 

seien in diesem Zusammenhang Begriffe wie "Botschafterinnen, KandidatInnen, KollegInnen" 

u.a. erwähnt. 

Es ist nicht feststellbar. um wclche Sprache es sich dabei handelt. Mutmaßungen gehen in die 

Richtung von "linkisch" bis "kryptokommunistisch". 

In diesem Zusammenhang richten die unterfertigtcn Abgcordnetcn an den Bundcskanzler 

fC?I~ende 

ANFRAGE: 

1) Wird in Ihrcm Ressort diesc scltsame Ausdrucksweise verwcndct? 

2) Wenn ja. auf welcher \'erfassungsgcsetzlichen bzw. einbchgesctzlichen Grundlage? 

3) Wenn es kcine \'erfassungsgcsctzliche bzw. einfachgesetzliche Grundlage gibt, sind Sie 

bereit. eine solche Praxis sofort abzustellen? 

..J.) Welche Gründe stehen gcgebenenfalls ciner Schreibweise. z.B. Botsch:.lfterinnen und 

Botschafter. Kandicbtinncll und K~llldidat~n. bzw. Kolleginnen und Kollc$cn ctc. in Ihrem 

Ressort entgegcn? 

Wien, den 23. Juni :995 

fpe l04\bvgdcutS.1Xl 

*) erging auch an alle anderen Mi tglieder der Bundesregierung 
Von der Vervielfältigung und Verteilung dieser - inhaltlich identischen - Anfragen wurde 
im Sinne des § 23 Abs. 2 GO-NR Abstand genommen. 
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